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RS OGH 1957/3/15 2Ob675/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1957

Norm

ABGB §354

ABGB §833

Rechtssatz

Der Hälfteeigentümer kann ohne Zustimmung des anderen Hälfteeigentümers nicht einem Dritten ein

Benützungsrecht einräumen. Der, dem kein Recht zur Benützung der Sache zusteht und dem ein Hälfteeigentümer

dieses Recht auch nicht verscha7en kann, kann der Räumungsklage sämtlicher Miteigentümer die Einrede der Arglist

nicht deshalb entgegengesetzen, weil sich ein Hälfteeigentümer zur Verscha7ung dieses Benützungsrechtes

verpflichtet hat.
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